
Bekanntma chung

Betr.: 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2
"Trietanbroicher Feld" der Gemeinde Korschenbroich

Der nachstehende Beschluß des Rates der Gemeinde Korschenbroich

vom 50.6.1977 wird hiermit öffentlich bekanntgegelien:

"Der Rat der Gemeinde Korschenbroich beschließt einstimmig, den

gemäß Beschluß vom 26.4.1977 aufgestellten Änderungsplan für den

Bebauungsplan Nr. 2 "Trietenbroicher Feld" (vereinfachte Ände-

rung gemäß § 13 des Bundesbaugesetz es) nach Anhörung der Eigen-

tümer der betroffenen und benachbarten Grundstücke sowie der bei

der Aufstellung des Bebauungsplanes beteiligten Behörden und

Stellen gemäß den §§ 4 und 28 der Gemeinde Ordnung für das Land

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.12.74

(GV NW S. 92) in Verbindung mit § 10 des Bundesbaugesetzes in der

Fassung vom 18.8.1976 (BGB1. I S. 2256) als Satzung.

Durch diese Änderung wird auf den Grundstücken Gemarkung Korschen-

broich, Flur 26 Nr. 1 und 2 die überbaubare Fläche geringfügig

verschoben. Auf dem Flurstück 217 wird eine Hausgruppe parallel

zum Wohnweg mit einer Dachneigung von 25 bis 3o° zugelassen. Auf

den Flurstücken 158 und 149 wird jeweils eine Garage zugelassen."

Der geänderte Bebauungsplan liegt während der Dienststunden beim

Planungsamt, Verwaltungsgebäude Korschenbroich 2, Zimmer 6, zu

jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, daß gemäß §1^ BBauG mit dieser Be-

kanntmachung die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes rechts-

verbindlich wird.

Nach § 44 c BBauG vom 18.8.1976 kann der Entschädigungsberechtigte €u4

•Qchädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 j, 4o und 42 - 44 be-

zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fällig-

keit des Anspruchs dadurch herbeiführen, daß er die Leistung der

Entschädigung schriftlich bei den Entschädigungspflichtigen bean-

tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb

von 3 Jahren nach Ablauf des Kalender Jahres, in dem die vorstehend

bezeichneten Vermögensnachteile entstanden sind, die Fälligkeit

des Anspruch herbeigeführt wird.



Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim

Zustandekommen dieses Bebauungsplanes ist unbeachtlich,

wenn sie nicht schriftlich, unter Bezeichnung der Verletzung

innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten des Bebauungsplanes,

gegenüber der Gemeinde Korschenbroich geltend gemacht worden

ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung

oder die Veröffentlichung des Bebauungsplanes verletzt worden

sind.

Korschenbroich, den 6.9.1977

Der Bür^prm^^tei.r;
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(Freiherr von Mirba^ G^raf von Spee)


